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Ordnung für die interne Teilung von Lebensversicherungen  
aufgrund des Gesetzes zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs  
(Teilungsordnung) 
bei der SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 
Löwentorstraße 65, 70376 Stuttgart 
 

 
I. Grundsätzliches 
 
1.  Anwendungsbereich  
 

Diese Teilungsordnung gilt für Renten- und Lebensversi-
cherungen, die dem Versorgungsausgleich bei Eheschei-
dung oder bei Aufhebung einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft1 gemäß dem Versorgungsausgleichsgesetz 
(VersAusglG) unterliegen.2 Dabei handelt es sich um  
 

 private Altersversorgung in Form von  
 

 Altersrentenversicherungen, soweit nicht bis zum 
Ehezeitende bereits ein Kapitalwahlrecht ausge-
übt worden ist: 
 

 Aufgeschobene Rentenversicherungen mit le-
benslanger Rentenzahlung 

 Aufgeschobene fondsgebundene Rentenversi-
cherungen mit lebenslanger Rentenzahlung 

 Aufgeschobene fondsgebundene Rentenversi-
cherungen mit Garantieleistung  

 sofort beginnende Rentenversicherungen mit 
lebenslanger Rentenzahlung 

 Staatlich förderfähige Rentenversicherungen 
(Basisrente). 

 
 Altersvorsorgeverträge (Riester-Vertrag) auch 

wenn bis zum Ehezeitende bereits eine Teilkapi-
talauszahlung beantragt wurde:  

 
 Rentenversicherungen als Altersvorsorgever-

trag (Riesterrente), 
 

 Hinterbliebenenzusatzversicherungen zu privaten 
Altersrentenversicherungen:  

 
 Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherungen 
 Risiko-Zusatzversicherungen 

 

 betriebliche Altersversorgung in Form von  
 

 Direktversicherungen: 
 

 Altersrentenversicherungen, 
 Kapitallebensversicherungen, 
 Versicherungen (selbständig oder als Zusatz-

versicherung) wegen Berufsunfähigkeit, 
Dienstunfähigkeit oder verminderter Erwerbs-
fähigkeit,  

 Hinterbliebenenzusatzversicherungen, 
 abgekürzten Leibrentenversicherungen.  

 

 Der Teilung unterliegen nicht  
 

 private Kapitallebensversicherungen,  
 private abgekürzte Leibrentenversicherungen,  
 private Rentenversicherungen, bei denen das 

Kapitalwahlrecht zum Ehezeitende bereits aus-
geübt worden ist (Ausnahme Riester-
Verträge),  

                                                 
1  siehe Art. 12 VAStrRefG 
2  Riester-Auszahlpläne unterliegen zwar dem Versorgungs-

ausgleich, werden hier jedoch nicht behandelt. 
 

 private Risikolebensversicherungen3, 
 private und betriebliche selbständige Hinter-

bliebenenrentenversicherungen,  
 private Versicherungen (selbständig oder als 

Zusatzversicherung) wegen Berufsunfähigkeit, 
Dienstunfähigkeit oder verminderter Erwerbs-
fähigkeit4, 

 verfallbare Anrechte der betrieblichen Alters-
versorgung, 

 Anrechte aus betrieblicher Altersversorgung, 
die in einem vor Ehebeginn beendeten Ar-
beitsverhältnis begründet worden sind5. 

6) 
 

2. Grundsatz der internen Teilung  
 

Grundsätzlich erfolgt eine interne Teilung gem. § 10  
VersAusglG. Dabei wird für die ausgleichsberechtigte Per-
son zulasten des Vertrages der ausgleichspflichtigen Person 
eine neue Versorgung bei dem Versorgungsträger der zu 
teilenden Versorgung  begründet.  
 
  

II. Ermittlung des Ehezeitanteils und des Ausgleichs-
wertes / Ansatz von Kosten  

 
Die nachfolgende Berechnungsmethode (Ziffer 1 bis 3) gilt 
unmittelbar für private Altersversorgung sowie betriebliche 
Altersversorgung in Form von Direktversicherungen.   
 

1. Ehezeitanteil  
 

Auf Basis der vom Familiengericht mitgeteilten Daten ermit-
telt der Versicherer gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 Alternative 2 
bzw. § 46 VersAusglG den Rückkaufswert der Versicherung 
der ausgleichspflichtigen Person ohne Stornoabzug jeweils 
zu Beginn und zum Ende der Ehezeit, soweit das auszuglei-
chende Anrecht in der Ehezeit erworben wurde. 
 
Ist kein Rückkauf vorgesehen, tritt an die Stelle des Rück-
kaufswertes das Deckungskapital inklusive bereits zugeteil-
ter Überschüsse. Negatives Deckungskapital wird mit Null 
angesetzt. Bestand zu Beginn der Ehezeit noch kein Versi-
cherungsverhältnis, ist der Wert mit Null anzusetzen.  

 
Darüber hinaus werden die für diesen Vertrag maßgeblichen 
Bezugsgrößen noch nicht zugeteilter Bewertungsreserven 
und Anwartschaften auf Schlussüberschussanteile am An-
fang und am Ende der Ehezeit bestimmt.  
 
Die jeweiligen Differenzbeträge ergeben den Ehezeitanteil 
bezogen auf das Ehezeitende.7 

                                                 
3  Siehe Gesetzesbegründung zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG. 
4  Siehe § 28 VersAusglG.  
5  Gemeint sind Anrechte, die nach Ausscheiden ausschließlich 

beitragsfrei fortgeführt worden sind. 
6  Hinweis: Eine Teilung findet jedoch nicht statt, soweit die 

Rechte aus der Versicherung abgetreten, beliehen, verpfän-
det oder gepfändet sind.  

7  Damit besteht der Ehezeitanteil aus drei Komponenten, 
einem Eurowert als Differenz aus Deckungskapitalien sowie 
den Bezugsgrößen für Bewertungsreserven und Schluss-
überschussanteile. Die erste Komponente wird in das amtli-
che Formular eingetragen während die anderen beiden in 
den Berechnungserläuterungen erklärt werden. Die gleiche 
Regelung gilt für den Ausgleichswert. 
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2.  Ausgleichswert  
 

Der Ausgleichswert beträgt die Hälfte des ermittelten Ehe-
zeitanteils bezogen auf das Ehezeitende. Ist der Aus-
gleichswert negativ, erfolgt keine Teilung. 
 

3. Kosten  
 
Die bei der internen Teilung entstehenden Kosten in Höhe 
von 250,00 EUR8 tragen die ausgleichsberechtigte Person 
und die ausgleichspflichtige Person zu gleichen Teilen. Eine 
Hälfte wird vom Ausgleichswert der ausgleichsberechtigten 
Person abgezogen, die andere Hälfte wird dem bestehenden 
Vertrag der ausgleichspflichtigen Person entnommen. Die 
Entnahme der Kosten erfolgt zum Monatsersten vor Rechts-
kraft des Scheidungsurteils. 
 

4. Besonderheiten bei Fondsgebundenen Versicherungen 
oder fondsgebundener Überschussbeteiligung  
 
Sofern Teile des Deckungskapitals oder der Überschussbe-
teiligung in Anteilen an Fonds geführt werden, gelten zu-
sätzlich folgende Regelungen: 
 
Der Ausgleichswert wird ins Verhältnis zu dem Vertragsver-
mögen bezogen auf das Ehezeitende gesetzt, so dass sich 
ein prozentualer Anteil am Vertragsvermögen ergibt. Das 
Vertragsvermögen ist zum Zeitpunkt der Teilung um die 
Beitragszahlungen und Risikobeitragsentnahmen nach Ehe-
zeitende unter Berücksichtigung der Wertentwicklung zu 
bereinigen. Der auszugleichende Wert ergibt sich aus der 
Anwendung des prozentualen Anteils bezogen auf das be-
reinigte Vertragsvermögen. 
 
Zeitpunkt der Teilung ist der erste Börsentag nach Eingang 
der Rechtskraftmitteilung. 
 
 

5. Besonderheiten für Anrechte der betrieblichen Altersver-
sorgung 
 
Für Anrechte der betrieblichen Altersversorgung wird zum 
Umsetzungszeitpunkt des Scheidungsurteils ein Kapitalwert 
gemäß § 45 Abs 1 VersAusglG ermittelt, indem mit den oben 
genannten Bezugsgrößen für Bewertungsreserven und 
Schlussüberschussanteile eine Bewertung entsprechend 
den Regelungen bei Übertragung einer Anwartschaft aus 
betrieblicher Altersversorgung durchgeführt wird und diese 
Werte zu dem um Kosten geminderten, bereits in Euro aus-
gewiesenen Anteil des auszugleichenden Wertes hinzuge-
rechnet werden. 
Dieser gesamte Kapitalwert wird bei der Übertragung des 
Anrechts zugrunde gelegt. 

 
III. Herabsetzung der Versicherungsleistungen bei der 

ausgleichspflichtigen Person  
  
1. Grundsatz 
 

Der Rückkaufswert sowie die Bezugsgröße für Bewertungs-
reserven und Schlussüberschussanteile der Versicherung 
der ausgleichspflichtigen Person werden um den Aus-
gleichswert sowie die anteiligen Kosten der internen Tei-
lung gemindert. Die Leistungen der Versicherung vermin-
dern sich entsprechend. Dies gilt auch für eine evtl. Min-
destleistung. 
Der Versicherungsschutz reduziert sich ab dem Tag der 
Rechtskraft der Entscheidung des Familiengerichts über den 
Versorgungsausgleich.  
 
 

2. Zusatzversicherungen 
 
Private Altersversorgung 
Ist zu der Hauptversicherung eine Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung mit Berufsunfähigkeitsrente abgeschlos-
sen, bleibt die versicherte Berufsunfähigkeitsrente soweit 
mathematisch berechenbar in der bisherigen Höhe beste-

                                                 
8  Zur Angemessenheit der Kosten s. S. 57 der Gesetzesbe-

gründung (BT-Drs. 16/10144). Die Kosten sind ggf. zu erläu-
tern. In begründeten Einzelfällen können ggf. höhere Kosten 
verlangt werden; dies ist dann entsprechend zu erläutern. 

 

hen.  
 
Gleiches gilt für die Renten aus ggf. eingeschlossenen EU- 
und Pflege-Zusatzversicherungen sowie für die Versiche-
rungssummen aus ggf. eingeschlossenen Unfall-Zusatz-
versicherungen. 
 
Hinterbliebenen-Zusatzversicherungen und Risiko-Zusatz-
versicherungen werden soweit mathematisch berechenbar 
so geteilt, dass sich die versicherte Rente bzw. die Versiche-
rungssumme in der Weise reduziert, dass das Verhältnis 
zwischen Haupt- und Zusatzversicherung gleich bleibt. 
 
Betriebliche Altersversorgung 
Ist zu der Hauptversicherung eine Berufsunfähigkeits-
Zusatzversicherung mit Berufsunfähigkeitsrente abge-
schlossen reduziert sich die versicherte Berufsunfähigkeits-
rente in der Weise, dass das Verhältnis zu den Leistungen 
aus der Hauptversicherung gleich bleibt.  
 
Gleiches gilt für die Renten aus ggf. eingeschlossenen EU-, 
Pflege- und Hinterbliebenen-Zusatzversicherungen sowie 
für die Versicherungssummen aus ggf. eingeschlossenen 
Unfall- bzw. Risiko-Zusatzversicherungen. 

 
3. Versicherungen mit vereinbartem Beitragserhalt bzw. 

vereinbarter Mindestleistung 
 

Die Herabsetzung eines vereinbarten Beitragserhalts bzw. 
einer vereinbarten Mindestleistung erfolgt im gleichen Ver-
hältnis wie die Kürzung des Rückkaufswertes bzw. des Zeit-
wertes durch Entnahme des Ausgleichsbetrages. 

 
IV. Ausgestaltung der Versicherung der ausgleichsbe-

rechtigten Person  
 

Mit dem Ausgleichswert abzüglich der hälftigen Kosten 
gem. Ziff. II. 3 wird eine Versicherung für die ausgleichsbe-
rechtigte Person in Form einer beitragsfreien aufgeschobe-
nen Rentenversicherung ohne Abrufphase bzw. einer sofort 
beginnenden Rentenversicherung auf das Leben der aus-
gleichsberechtigten Person eingerichtet.9 
 

1. Private Altersversorgung 
 
Für diese Versicherung gelten folgende Konditionen:  
 
- Der Risikoschutz wird gem. § 11 Abs. 1 Nr. 3 2. HS 

VersAusglG auf eine Altersversorgung beschränkt. 
Soweit in der Versicherung der ausgleichspflichtigen 
Person zusätzliche Risiken abgesichert sind, die aus-
zugleichen sind (z. B. Hinterbliebenenabsicherung), 
ist der gem. § 11 Abs. 1 Nr. 3 2. HS VersAusglG ggf. 
erforderliche zusätzliche Ausgleich bei der Altersver-
sorgung bereits im Rahmen der Ermittlung des Aus-
gleichswertes (Ziff. II. 1) erfolgt. 

 
- Es kommen die aktuellen Rechnungsgrundlagen zur 

Anwendung. 
 
- Beginn der Versicherung ist der Erste des Monats, in 

dem die Entscheidung des Familiengerichts über den 
Versorgungsausgleich rechtskräftig wird. Der mate-
rielle Versicherungsschutz wird ab dem Tag der 
Rechtskraft der Entscheidung gewährt.  

  
- Der Beginn der Rentenzahlung wird dabei so festge-

legt, dass sich für die ausgleichsberechtigte Person 
grundsätzlich das gleiche Rentenbeginnalter ergibt, 
wie dies für die ausgleichspflichtige Person vertrag-
lich vorgesehen ist. Hat die ausgleichsberechtigte 
Person dieses Alter bereits erreicht oder überschrit-
ten, wird eine sofort beginnende Rente eingerichtet.  

 
- Mit Ausnahme der in Ziffer IV.2 genannten Verträge 

wird die Versicherung als aufgeschobene Rentenver-
sicherung ohne Todesfallleistung und ohne Hinter-
bliebenen-Zusatzversicherung (Tarif AR) oder sofort-
beginnende Rentenversicherung ohne Todesfallleis-
tung und ohne Hinterbliebenen-Zusatzversicherung 

                                                 
9  Ausnahme: wenn gem. § 10 Abs. 2 VersAusglG eine beste-

hende Versicherung aufgestockt wird. 
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(Tarif SR), jeweils mit Überschussverwendung (Erle-
bensfall-) Bonus, errichtet.  

 
- Eine garantierte Rentensteigerung wird eingeschlos-

sen, soweit dies bei der Versicherung der ausgleichs-
pflichtigen Person vorgesehen ist. 

 
- Ein Kapitalwahlrecht wird eingeräumt, soweit dies bei 

der Versicherung der ausgleichspflichtigen Person 
vorgesehen ist. Weitere Wahlrechte werden aus-
drücklich ausgeschlossen.  

 
- Ist bei der Versicherung der ausgleichsverpflichteten 

Person ein Verwertungsausschluss gemäß § 168 Abs. 
3 Versicherungsvertragsgesetz i.V.m. § 12 Abs. 2 Nr. 
3 des zweiten Buches Sozialgesetzbuch vereinbart, 
gilt für das einzurichtende Anrecht der ausgleichsbe-
rechtigten Person der Verwertungsausschluss glei-
chermaßen als vereinbart. 

 
- Die ausgleichsberechtigte Person wird Versiche-

rungsnehmer der Versicherung.  
 
2. Produktspezifische Besonderheiten 

 
- Bei Teilung eines Riestervertrages wird der Vertrag 

der ausgleichsberechtigten Person als Riestervertrag 
eingerichtet. 

 
- Bei Teilung eines Basisrentenvertrages wird der Ver-

trag der ausgleichsberechtigten Person als Basisren-
tenvertrag eingerichtet. 

 
- Bei Teilung eines Fondsgebundenen Rentenvertra-

ges wird der Vertrag der ausgleichsberechtigten Per-
son als Fondsgebundener Rentenvertrag eingerich-
tet. 

 
3. Betriebliche Altersversorgung in Form einer Direktversi-

cherung 
 

Für die Teilung einer Direktversicherung gelten die vorste-
hend festgelegten Regelungen mit folgenden Abweichun-
gen: 

 
- Für ein neu entstehendes Anrecht der betrieblichen 

Altersversorgung wird der gesamte Kapitalwert ge-
mäß Ziffer II. 5  verwendet, um daraus neben der ver-
sicherten Leistung auch eine Beteiligung an Bewer-
tungsreserven und Schlussüberschussanteilen in Hö-
he der entsprechenden Bezugsgrößen gemäß Ziffer 
II.2  zu begründen. 
 

- Handelt es sich bei der Versicherung der ausgleichs-
pflichtigen Person um eine nach § 3 Nr. 63 EStG för-
derfähige Direktversicherung, wird die neue Versi-
cherung der ausgleichsberechtigten Person als eben-
solche errichtet. Handelt es sich bei der Versicherung 
der ausgleichspflichtigen Person um eine nach § 40 b 
EStG a.F. lohnsteuerpauschalierungsfähige Direkt-
versicherung wird die neue Versicherung der aus-
gleichsberechtigten Person als Rentenversicherung 
mit Kapitalwahlrecht mit gleicher Steuersystematik 
errichtet.  

 
Die Zusageart bleibt unverändert.  
 

- Handelt es sich bei der Versicherung der ausgleichs-
pflichtigen Person um eine Direktversicherung in 
Form einer Kapitallebensversicherung, wird für die 
ausgleichsberechtigte Person grundsätzlich das glei-
che Endalter festgelegt, wie dies im Vertrag der aus-
gleichspflichtigen Person für diese vorgesehen ist. 
Hat die ausgleichsberechtigte Person dieses Alter be-

reits erreicht oder überschritten, wird keine Versiche-
rung errichtet sondern unmittelbar die Kapitalzah-
lung erbracht.  

 
- Die ausgleichsberechtigte Person erhält ein Recht zur 

Fortführung der für sie eingerichteten Versicherung 
mit eigenen Beiträgen eingeräumt. Für den fortge-
führten Teil der Versicherung, der als eigenständiger 
Vertrag geführt wird, gelten ebenfalls die aktuellen 
Rechnungsgrundlagen. Ein entsprechendes Angebot 
kann die ausgleichsberechtigte Person bei uns an-
fordern.  

 
- Handelt es sich bei der zu teilenden Versicherung um 

eine SBV wird die zu errichtende Rentenversicherung 
des Ausgleichsberechtigten mit Endalter 65 errichtet. 

 
- Ist in die zu teilende Versicherung eine BUZ einge-

schlossen, wird die zu errichtende Rentenversiche-
rung des Ausgleichsberechtigten mit dem Endalter 
der Hauptversicherung des Ausgleichsverpflichteten 
errichtet. 

 
-  Soweit eine Versicherung nach dem Ausscheiden ei-

nes Arbeitnehmers mit privaten Mitteln fortgeführt 
und zum Ende der Ehezeit eine Kapitaloption bereits 
ausgeübt war oder es sich um eine Kapitallebensver-
sicherung handelte, beschränkt sich der Ausgleich 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 VersAusglG auf die im Rahmen 
der betrieblichen Altersversorgung finanzierten Teile 
der Versicherung. Bei Fortführung der Versicherung 
mit privaten Mitteln bleibt eine eingeschlossene Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ebenfalls antei-
lig unberücksichtigt. 

 
 

4. Betriebliche Altersversorgung in Form einer Pensionsver-
sicherung 

 
 Es gilt das für die Direktversicherung Ausgeführte sinnge-

mäß. 
 
V. Anpassungsregelung  
 

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Teilungsord-
nung ganz oder teilweise als undurchführbar erweisen oder 
infolge einer höchstrichterlichen Entscheidung, eines be-
standskräftigen Verwaltungsakts oder infolge von Änderun-
gen der Gesetzgebung unwirksam werden, bleiben die übri-
gen Bestimmungen und die Wirksamkeit der Teilungsord-
nung im Ganzen hiervon unberührt. An die Stelle der un-
wirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die 
wirksame und durchführbare Bestimmung treten, die dem 
Sinn und Zweck der bisherigen Bestimmung möglichst nahe 
kommt.  
 
Erweist sich die Teilungsordnung als lückenhaft, gelten die 
Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und Zweck der 
Teilungsordnung entsprechen und im Falle des Bedacht-
werdens vereinbart worden wäre.  
 
Im Falle der Einführung neuer oder der Schließung oder der 
Modifikation bestehender Tarife und Versicherungsbedin-
gungen werden wir diese Versorgungsordnung entspre-
chend den hieraus resultierenden Erfordernissen anpassen 
oder ergänzen. 
 
Weicht das Familiengericht in einer rechtskräftigen Ent-
scheidung zum Versorgungsausgleich in einzelnen Punkten 
oder in Gänze von den Regelungen dieser Teilungsordnung 
ab, wird die Teilung nach den Vorgaben des Familienge-
richts durchgeführt. 
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